
Aus- und Weiterbildung
Anzeige - Verlagssonderveröffentlichung

Ausbildung zur
Altenpflegefachkraft:
Wir bieten Ihnen in Penzberg
eine 3-jährige Ausbildung
zur staatlich anerkannten
Altenpflegerin/
zum staatlich anerkannten
Altenpfleger.
Die Zugangsvoraussetzungen sind unter ande-
rem der „Mittlere Schulabschluss“ oder der
Hauptschulabschluss und eine mindestens 2-
jährige abgeschlossene Berufsausbildung.
Bitte fragen Sie uns persönlich.
Wir beraten Sie gerne.
Ausbildungsbeginn: 1. 09. 2010
Ausbildungsende: 31. 08. 2013
Während der 3-jährigen Ausbildung erhalten
Sie vom Träger der praktischen Ausbildung eine
Ausbildungsvergütung.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Berufsfachschule für Altenpflege
und Altenpflegehilfe
Margit Wutz
Seeshaupter Str. 73, 82377 Penzberg,
Telefon 08856/934792, E-Mail: 
altenpflegeschule-penzberg@rummelsberg.de
Nach Eingang der Bewerbungsunterlagen teilen
wir Ihnen umgehend einen Vorstellungstermin
mit. Gewinnen Sie einen persönlichen Eindruck
von uns und unserer Schule.
Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen.

Lehrjahre sind keine Herrenjahre,
sagt der Volksmund. Wenn das
neue Ausbildungsjahr in diesen
Wochen beginnt, kommt auf Be-
rufsanfänger eine Menge zu. Sich
in eine Betriebshierarchie einzu-
ordnen und Anweisungen von Vor-
gesetzten zu befolgen, ist für viele
neu. Aber alles hat seine Grenzen -
Auszubildende müssen sich nicht
als billige Aushilfe missbrauchen
lassen. Arbeitsrechtlich genießen
sie einen Sonderstatus. Ihre Aufga-
be ist das Erlernen eines Berufs,
nicht das Zurverfügungstellen ih-
rer Arbeitskraft. Unbezahlte Über-
stunden bei Auftragsspitzen? Ein-
kaufen für den Chef? All das ist
nach dem Berufsbildungsgesetz
nicht erlaubt.
“Ein Ausbildungsverhältnis ist kein
Arbeitsverhältnis. Daher gelten
teilweise auch andere Regeln“, er-
klärt Michael Eckert, Fachanwalt
für Arbeitsrecht aus Heidelberg
und Mitglied im Vorstand des
Deutschen Anwaltvereins (DAV) in
Berlin. Entsprechend ist der Lehr-
ling oder Auszubildende von sei-
nem Betrieb auch anders zu be-
handeln: Er stellt diesem nicht nur
seine Arbeitskraft zur Verfügung,
sondern möchte einen Beruf ler-
nen. Natürlich folgen daraus
Pflichten. Er muss sich im Ausbil-
dungsbetrieb engagieren und darf
insbesondere die Berufsschule
nicht auf die leichte Schulter neh-
men.
Aber alles, was nicht dem eigentli-
chen Ausbildungsziel dient, muss
er laut Berufsbildungsgesetz nicht
übernehmen. “Das ist relativ klar
geregelt“, sagt Dirk Neumann,
Ausbildungsexperte im Bundes-
vorstand des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds (DGB). Auszubilden-
de dürfen zeitlich etwa nur in dem
Ausmaß eingespannt werden, wie
es für ihre Ausbildung erforderlich
ist. Dafür reicht die im Ausbil-
dungsvertrag kalkulierte Arbeits-
zeit aus, mehr darf ein Chef nicht
verlangen.
“Ein Lehrling kann nur freiwillig
Überstunden machen“, sagt Tho-
mas Bettels, Ausbildungsbeauf-
tragter der Handwerkskammer in
Hamburg. Dazu gezwungen wer-
den kann er nicht - außer in be-
stimmten “betrieblichen Notfäl-
len“, etwa beim Aufräumen nach
einem Brand. Erklärt sich ein Lehr-
ling aber - zum Beispiel aus finan-
ziellen Gründen - zu Überstunden
bereit, sollten beiden Seiten vorher
die Vergütung klären, rät Bettels.

Weil diese vertraglich nicht auto-
matisch geregelt sei, komme es
immer wieder zu Konflikten.
Was die Frage der Arbeitsinhalte
angeht, gibt es vergleichsweise
klare Regelungen. Ein Auszubil-
dender soll das für den angestreb-
ten Beruf nötige Wissen lernen und
mit Hilfe von geeigneten Ausbil-
dern in die Lage versetzt werden,

die entsprechende Prüfung am En-
de seiner Lehrzeit zu bestehen.
Endlose Fleißarbeiten ohne Auf-
sicht, das Fegen des Hofes, private
Besorgungen für Vorgesetzte oder
andere ausbildungsfremde Arbei-
ten wie Büro- und Toilettenreini-
gung gehörten nicht dazu und sei-
en grundsätzlich unzulässig, be-
tont Neumann.

“Ausbildung heißt immer auch
qualifizierte, hochwertige Anlei-
tung.“ Bedauerlicherweise berich-
teten in Umfragen des DGB fast 40
Prozent der Auszubildenden, sie
würden öfters zu derartigen Tätig-
keiten herangezogen. 
Dies sei vor allem in kleinen und
mittleren Betrieben “an der Tages-
ordnung“. Nicht jeder Lehrling,
der sich über eine Tätigkeit ärgert,
sollte aber gleich auf die Barrika-
den gehen. In der Praxis hängt viel
von der Arbeitsatmopshäre im je-
weiligen Betrieb und von der sub-
jektiven Wahrnehmung des Einzel-
nen ab.
“Gewisse Botengänge etwa
gehören zur Ausbildung durchaus
dazu“, erläutert Arbeitsrechtler
Michael Eckert. Aus Erfahrung
weiß er auch, dass Konflikte über
einzelne Arbeitsaufträge oft eher
die Folge tieferliegender Unzufrie-
denheit sind: “Meist läuft dann in
der innerbetrieblichen Kommuni-
kation etwas schief.“ 

Azubis haben Rechte

Schikane geht gar nicht


